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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Nahversorgung II“ 

 

BEGRÜNDUNG 

Des Bebauungsplanentwurfs vom 29.11.2023 
(nach BauGB § 9 Abs. 8) 

 

Einleitung 

Stegaurach ist eine Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Bamberg. Die Ortschaft 
liegt im Tal der Aurach, vier Kilometer westlich von Bamberg in Richtung des 
Steigerwaldes. Hinter der Hügelkette im Norden von Stegaurach liegt das mittlere 
Maintal.  

 

1 Erfordernis der Planaufstellung 

 

1.1 Anlass der Planung 

Die Gemeinde Stegaurach beabsichtigt, angesichts konkreter Entwicklungsabsichten eines 
ortansässigen Einzelhandelbetriebs, einen Bebauungsplan „Sondergebiet Nahversorgung II“ 
für einen ca. 7.660 m² großen Bereich aufzustellen. Das Grundstück liegt an der 
Bundesstraße B22.  

An der Alten Bundestraße 3 in Stegaurach hat sich in der Vergangenheit bereits ein 
Discounter (Norma) angesiedelt. Zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der 
regionalen und örtlichen Einzelhandelsstrukturen plant der Betreiber des Marktes aktuell 
einen Neubau eines Norma Marktes. Hierdurch wird die Optimierung der Verkaufs- und 
Betriebsabläufe im Sinne einer Anpassung an moderne, zukunftsfähige Standards erwartet. 
Dadurch soll die Schließung der alten Filiale ermöglicht werden. Angesichts dieser konkreten 
Entwicklungsabsichten, wurden im Vorfeld die Möglichkeiten einer Ansiedelung des 
Lebensmitteldiscounters auf dem bestehenden Grundstück geprüft. Diese Prüfung konnte 
positiv abgeschlossen werden. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes, sollen die planungsrechtlichen Vorrausetzungen für die Ansiedelung des 
Lebensmitteldiscounters, Fachmarktes und einer Metzgerei-Filiale geschaffen werden.  

1.2 Verfahrensgang: 

In der Gemeinderatssitzung am 10.01.2023 wurde der Aufstellungsbeschluss für einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Vorhaben- und Erschließungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan “Sondergebiet Nahversorgung II“ Erweiterung gefasst. 
Dieser wurde am 01.02.2023 ortsüblich im Amts- und Mitteilungsblatt Februar 2023 
bekanntgemacht. 
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Die frühzeitige Beteiligung der Bürger nach §3 Abs. 1 BauGB erfolgt vom 15.02.2023 bis zum 
15.03.2023. 
Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach §4 Abs. 1 BauGB erfolgte 
vom XXX bis zum XXX. 
 
In der Gemeinderatssitzung vom ……………….. wurde die Entwurfsplanung des Bebauungs-
planes vom ……………….., in den die Abwägungen aus den o.g. Beteiligungsverfahren 
eingeflossen sind, beschlossen. Ebenfalls beschlossen wurden die Abwägungsvorschläge und 
die daraus resultierenden Hinweise und Änderungen. 
 
Nach der Beschlussfassung vom ……………….. erfolgte die Beteiligung der Bürger nach §3 Abs. 
2 BauGB vom ……………….. - ……………….. und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
nach §4 Abs. 2 BauGB vom ……………….. bis zum ……………….. 
 
Nach Abwägung aller eingegangenen Bedenken und Anregungen wurde der Vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan als Vorhaben- und Erschließungsplan mit integriertem Grün- 
ordnungsplan mit dem Entwurf vom ……………….. als Satzung in der Gemeinderatssitzung vom 
……………….. beschlossen. 
 
1.3 Geltungsbereich: 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs ist im Entwurf vom 29.11.2023 dargestellt. Sie 
umfasst folgende Flurnummern: 

Gemarkung Stegaurach 

Fl.Nr. 610/3, Fl.Nr. 856, Fl.Nr. 593/2 und teilweise Fl.Nr. 608  

 

2 Ziel und Zweck der Planung 

 

2.1 Geltendes Recht und andere Planungen 

Für das Plangebiet besteht derzeit keine rechtskräftige Bauleitplanung.  

2.2 Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes 

Um die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für ein Sondergebiet zu schaffen, wird 
eine Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes notwendig.  

3 Planinhalt 

3.1 Städtebauliche Konzeption 

Die Konzeption wurde im Vorfeld entwickelt. Die Rahmenbedingungen dafür schafft der 
Bebauungsplan mit seinen baurechtlichen Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschriften 
für dieses Gebiet. 
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3.2 Art der baulichen Nutzung 

1. Allgemein 

Das Gebiet dient weitestgehend der Bebauung mit einem Lebensmitteldiscounter. Es wird 
als Sondergebiet (SO) - „Großflächiger Einzelhandel“ nach § 11 Abs. 3 Nr.2 Bau NVO 
festgesetzt. Es werden lediglich Gebäude und Anlagen errichtet, die dem Betrieb des 
Lebensmitteldiscounters, Fachmarktes und einer Metzgereifiliale dienen.  

Für das Sondergebiet Nahversorgung dürfen die folgenden maximal zulässigen 
Verkaufsflächen nicht überschritten werden: 

Lebensmitteldiscounter: 1.200 m²; Fachmarkt: 900 m²; Metzgerei: 300m² 

2. Sortiment 
 
zentrenrelevante Sortimente: 
 

nahversorgungsrelevante Sortimente: Apothekenwaren (pharmazeutische Artikel) 
Backwaren/ Konditoreiwaren 
Drogeriewaren/ Köperpflegeartikel 
(inkl. Wasch-, 
Putz und Reinigungsmittel) 
Fleisch- und Metzgereiwaren 
Getränke 
Nahrungs- und Genussmittel 
Schnittblumen 
Zeitungen/ Zeitschriften 

 
 Bastel- und Künstlerartikel, 

Sammlerbriefmarken und -münzen 
Bekleidung 
Bücher 
Elektrokleingeräte 
Elektronik und Multimedia 
(dazu gehören u.a. Bild und Tonträger, Computer und 
Zubehör, Fotoartikel, Telekommunikation und Zubehör, 
Unterhaltungselektronik und Zubehör) 
Fahrräder und technisches Zubehör 
Glas/ Porzellan/ Keramik, 
Haushaltswaren (inkl. Vasen) 
Handarbeitswaren/ Kurzwaren/ 
Meterware/ Wolle 
Heimtextilien (inkl. Haus- und 
Tischwäsche, Bettwäsche) 
Kosmetikartikel/ Parfümeriewaren 
Kunstgewerbe/ Bilder/ Bilderrahmen 
Lederwaren/ Taschen/ Koffer/ Regenschirme 
Medizinische und orthopädische Artikel 
(dazu gehören u.a. Hörgeräte, 
Optik/ Augenoptik Sanitätsartikel) 
Musikinstrumente und Zubehör 
Papier, Büroartikel, Schreibwaren 
Schuhe 
Spielwaren 
Sportartikel/ - kleingeräte 
Sportbekleidung/ Sportschuhe 
Uhren/ Schmuck 
Wohndekorationsartikel 
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nicht zentrenrelevante Sortimente: 
 

Angler-, Jagdartikel und Waffen 
Bauelemente, Baustoffe 
Baumarkt- spezifisches Sortiment 
(dazu gehören u.a. Bodenbeläge, Eisenwaren und 
Beschläge, Elektroinstallationsmaterial, Farben/Lacke, 
Fliesen, Heizungs- und Klimageräte, 
Kamine/ Kachelöfen, Rollläden/ Markisen, 
Sanitärartikel, Tapeten, Installationsmaterial, 
Maschinen/ Werkzeuge, Teppiche (Rollwaren) 
Bettwaren/ Matratzen 
Büromaschinen 
Campingartikel 
Elektrogroßgeräte 
Gardinen (inkl. Zubehör)/ Dekostoffe 
Gartenartikel und -geräte 
Kinderwagen 

Kfz.-, Caravan- und Motorradzubehör 
(inkl. Autokindersitze) 
Lampen/ Leuchten/ Leuchtmittel 
Möbel 
Pflanzen/ Samen 
Pflanzgefäße/ Terrakotta (Outdoor) 
Reitsportartikel 
Teppiche (Einzelware) 
Topf- und Zimmerpflanzen, Blumentöpfe 
Sportgroßgeräte 
Zoologische Artikel 
(inkl. Heim- und Kleintierfutter), lebende Tiere 

 

3.3 Maß der baulichen Nutzung  

Für das Gebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und eine Geschossflächenzahl 1,6 
festgesetzt. Die Höhe der baulichen Anlage nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO ist auf max. 9,50 
m festgesetzt, gemessen vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt zwischen Wand und 
Dach, bei Pultdächern gemessen an der Firstseite. 

3.4 Bauweise 

1. Art der Bauweise 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen im Bebauungsplan kenntlich 
gemacht. Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese nicht überschreiten. Notwendige 
Stellplätze und Fahrgassen sind darüber hinaus zulässig. 

2. Dachformen und Dachneigungen 

Die Dachform kann mit einem Pultdach mit max. 11° Neigung oder einem Flachdach 
ausgeführt werden. Grelle Materialien und Farben sind zulässig, sowie erforderliche Warn- 
und Signalfarben. Solar- und Photovoltaikanlagen sind ebenfalls zulässig.  

3. Fassadengestaltung 

Die Außenwände der geplanten Körper sind vorzugsweise mit einer entsprechend der 
Funktion technisch orientierten, modernen Fassadengestaltung aus Metall oder einer Stahl-
Glas-Konstruktion zu versehen.  

4. Werbeanlagen 

Am Gebäude kann Werbung angebracht werden. Ebenso sind Werbeanlagen 20 m vom 
Fahrbahnrand der B22 möglich.  

 

 

 



7 
 

3.5 Grünordnung 

1. Allgemein 

In den Bebauungsplan ist ein Grünordnungsplan integriert. 
Die unbebauten Flächen der Baugrundstücke, soweit sie nicht als Geh- oder Verkehrsflächen 
oder als Stellfläche für den ruhenden Verkehr befestigt sein müssen, sind gärtnerisch zu 
gestalten und zu unterhalten. Die Parkflächen werden gepflastert. Die Fahrwege werden 
asphaltiert.  
Zur Sicherstellung der Freiflächengestaltung sind im Rahmen der Einzelbaugenehmigungen 
Freiflächengestaltungspläne zur Genehmigung vorzulegen. 
Für die Freiflächengestaltung erfolgt ein Pflanzangebot von Laubbäumen (Hochstämme) und 
Sträuchern entsprechend der nachstehenden Gehölzeliste: 
 
2. Bäume 
   

lat. Bez. dt. Bez. Mindestgröße 
Acer campestre Feldahorn H, 3xv, 12-14 
Acer platanoides Spitzahorn H, 3xv, 12-14 
Acer pseudoplatanus Bergahorn H, 3xv, 12-14 
Alnus glutinosa Schwarzerle H, 3xv, 12-14 
Betula pendula Birke H, 3xv, 12-14 
Carbinus petulus Hainbuche H, 3xv, 12-14 
Fraxinus excelsior Esche H, 3xv, 12-14 
Prunus avium Vogelkirsche H, 3xv, 12-14 
Quercus petraea Traubeneiche H, 3xv, 12-14 
Quercus robur Stieleiche H, 3xv, 12-14 
Sorbus aucuparia Eberesche H, 3xv, 12-14 
Tilia cordata Winterlinde H, 3xv, 12-14 
Tilia platyphyllos Sommerlinde H, 3xv, 12-14 
 Obstbäume Hochstämme 

 
3. Sträucher 

lat. Bez. dt. Bez. Mindestgröße 
Carpinus betulus Birke He, 2xv, 150-175 
Cornus mas Kornelkirsche Str, 2xv, 60-100 
Cornus sanguinea Hartriegel Str, 2xv, 60-100 
Corylus avellana Hasel Str, 2xv, 60-100 
Crataegus monogyna Weißdorn He, 2xv, 60-100 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Str, 2xv, 60-100 
Rosa canina Hundsrose Str, 2xv, 60-100 
Salix caprea Salweide Str, 2xv, 60-100 
Sambucus nigra Holunder Str, 2xv, 60-100 
Viburnum lantana Schneeball Str, 2xv, 60-100 

 
Zur Begrünung der Stellplatzflächen wird ein Laubbaum in einer mindestens 4 m² großen 
Pflanzscheibe festgesetzt. 
Die Lage der Pflanzungen ist im Baugrundstück frei wählbar. 
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Innerhalb der Sichtdreiecke sind Sichtbehinderungen mit einer Höhe 
von mehr als 0,80 m über OK Straße unzulässig. Eine Ausnahme bilden 
hochstämmige Bäume mit Kronensatz über 3,00 m. 
Aus Verkehrssicherheitsgründen ist ein Blend- und Sichtschutz in Absprache 
mit dem Straßenbauamt zu errichten (z.B. ca. 3,0 m breiter und 
dichter Pflanzstreifen). Der Mindestabstand zum befestigtem Fahrbahnrand beträgt 10,0 m. 
 
3.6 Erschließung 
 
Verkehr: 
Die Ein- und Ausfahrten erfolgen über die neu geplante Straße St 2276. 
Die Anlieferungszeiten werden auf die Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr beschränkt. 
Eine Nachtanlieferung wird ausgeschlossen. 
Die notwendigen Parkplätze für den Lebensmitteldiscounter werden auf dem Grundstück 
gemäß der aktuell gültigen Stellplatzsatzung der Gemeinde Stegaurach nachgewiesen.  
 
Abwasser: 
Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennsystem und ist dem gemeindlichen Kanal 
zuzuführen. 
Das Niederschlagswasser der Straßen- und Park- und Dachflächen soll mit baulichen 
Maßnahmen wie z.B. Regenwasserausgleichsbecken abgefangen werden. 
Durch geeignete bauliche Maßnahmen muss gewährleistet sein, dass der Abfluss des 
Niederschlagswassers von der Bundesstraße bzw. dem Straßengrund nicht behindert wird.  
Eine Entwässerungsplanung sowie eine genaue Beurteilung der Versickerung durch ein 
Bodengutachten werden vor Baubeginn erstellt. 
 
Strom und Wasser, Telefon, Gas: 
Die elektrische Energie, sowie Telefon- und Gasanschluss wird über Kabelanschlüsse den 
Neubauten zugeführt. Der Anschluss erfolgt an die Hauptversorgungsleitung des Bayernwerk 
Netz GmbH und an die Telekommunikationsleitung der Deutschen Telekom AG. 
Bestehende Leitungen und Schutzzonen werden auf den Grundstücken berücksichtigt.  
Bauliche Veränderungen werden den entsprechenden Stellen frühzeitig gemeldet.  
Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch den Zweckverband Auracher Gruppe.  
 
4 Umweltbelange 
 
Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt, oder zu erwarten. Eine Nutzung durch 
Solarenergie kann durch entsprechende Vorgaben für den städtebaulichen Entwurf erfolgen. 
Ein Umweltbericht wird als Anlage dem Bebauungsplan beigefügt. 
 
4.1 Beeinträchtigung von Natur und Landschaft  
 
Die Beachtung des speziellen Artenschutzes ist nach §§ 42 und 43 BNatSchG Voraussetzung 
für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. 
Besondere naturschutzrechtliche Belange sind hier nicht zu beachten. 
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5 Örtliche Bauvorschriften für das Gebiet des Bebauungsplanes 
 
Zur Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes werden örtliche Bauvorschriften erlassen.  
 
6 Zusammenstellung der Flächen 
 
 SO (Sondergebiet großflächiger Einzelhandel)  ca. 7.660 m² 
 Geltungsbereich gesamt:     ca. 7.660 m² 
 
 
7 Rechtsgrundlagen der Planung 
 
Die Festsetzungen erfolgen durch Zeichnung und Text auf der Rechtsgrundlage des 
Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBI. I, S. 2141, 
1998 S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2002 (BGBI. I S.2850)  
 
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung- 
BauNVO) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBI. I, S. 466)  
 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO)  
i.d.F. der Bekanntmachung vom 04. August 1997 (GVBI. S. 434, ber. 1998 S 270), zuletzt 
geändert durch §1 Nr.58 Gesetz vom 01.02.2021 (GVBI. S. 497)  
 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  
i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung vom 05. September 2001 (BGBI S. 2350)  
 
der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 
1991 S. 58) 
 
8 Besitz und Eigentumsverhältnisse 
Die betroffenen Grundstücke befinden sich teilweise im Besitz der Norma 
Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co KG. 
 
9 Entwurf und Bearbeitung 

 
Imagine. bauart & design GmbH, Nürnberg den 29.11.2023 


